Check-Übergangsmandat

Checkliste: Übergangsmandat entstanden?

	Prüfpunkt
	Ja/Nein

	Spaltung eines Betriebs i.S.d. § 21 a Abs. 1 BetrVG liegt vor?
	

	Zusammenlegung eines Betriebs i.S.d. § 21 a Abs. 2 BetrVG ist gegeben?
	

	Durch die Spaltung (§ 111 Nr. 3 BetrVG = Ursprungsbetrieb wird aufgelöst) bzw. Zusammenlegung hat sich die Identität des Betriebs verändert.
Für die Bewertung, ob eine neue Einheit i.S.d. § 21 a BetrVG entstanden ist, werden die für den Betriebsübergang maßgeblichen Kriterien (§ 613 a BGB) herangezogen.
	

	Bei Zusammenlegung: Der nach Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größte Betrieb bzw. Betriebsteil hat das Übergangsmandat erhalten.

Im „neuen“ Betrieb ist kein Betriebsrat im Amt.
	


Können Sie alle Fragen mit Ja beantworten, ist ein Übergangsmandat entstanden.


